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FRLJHEF-P, Punkt 4 Zuwendungsvoraussetzungen 

(Änderungen fett markiert) 

(…) 

4.2 Die Voraussetzung einer Förderung nach § 74 Abs. 3 SGB VIII gilt als erfüllt, wenn der 

jeweilige Kosten- und Finanzierungsplan eine mindestens 10prozentige Deckung der 

zuwendungsfähigen Gesamtausgaben der zu fördernden Maßnahme aus Einnahmen und 

Eigenmitteln des Maßnahmeträgers gewährleistet. Diese Regelung gilt nicht für die 

Jugendverbände und den Stadtjugendring. 

4.3 Liegen die Voraussetzungen nach 4.2 Satz 1 nicht vor, wird die Höhe der angemessenen 

Eigenleistung des Maßnahmeträgers durch die Verwaltung des Jugendamtes geprüft. Dazu 

hat der Träger geeignete Unterlagen einzureichen (Haushaltspläne, Bilanzen, 

Jahresabschlüsse, etc.) und eine Abgrenzung der zu fördernden Maßnahme von weiteren 

jeweilig zu begründenden Betätigungsfeldern vorzunehmen. 

Alle Einnahmen des Trägers, die zur Finanzierung der zu fördernden Maßnahme genutzt 

werden können, sind als Eigenleistungen des Trägers anzurechnen. Davon ausgenommen 

sind: 

 Einnahmen, die begründet zur Umsetzung weiterer Betätigungsfelder des Trägers 

bestimmt sind,  

 rechtlich unabwendbare Rückstellungen des Trägers,  

 begründete Rücklagen,  

 Betriebsmittelrücklage. 
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